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A. Einleitung und Gegenstand der Untersuchung

Hannah Arendt verwies in ihrem Vorwort zur ersten Auflage ihres Werks The 
Origins of Totalitarism (1951) auf die Notwendigkeit, aufgrund der unter der Herr-
schaft der Nationalsozialisten und während des Zweiten Weltkriegs gemachten Un-
rechtserfahrungen, die Menschenwürde auf der Ebene des Rechts zu etablieren: 

„Antisemitism (and not merely the hartred of Jews), imperialism (not merely conquest), 
totalitarism (not merely dictatorship) – one after the other, one more brutally than the other – 
have demonstrated that human dignity needs a new guarantee which can only be found in a 
new political principle, in a new law on earth, whose validity this time must comprehend the 
whole of humanity while its power must remain strictly limited, rooted in and controlled by 
newly defined territorial entities.“1

Diese Forderung von Hannah Arendt nach einer neuen, auf der Achtung der 
Menschenwürde beruhenden weltweiten politischen Ordnung, die den Menschen 
als absolute Grenze staatlicher Machtausübung anerkennt,2 zeigt, vor welchem 
historischen Hintergrund die Menschenwürde ihren Weg ins Recht finden konnte. 
Nachdem die Menschenwürde bereits als philosophischer und theologischer Be-
griff auf eine jahrhundertelange Entwicklung zurückblicken konnte, gewann die 
Menschenwürde als Rechtsbegriff erst nach den Erfahrungen imperialistischer, 
totalitaristischer und entgrenzter Machtausübung sowohl auf der Ebene des Völ-
kerrechts sowie im nationalstaatlichen Recht wirklich an Bedeutung,3 wenngleich 
auch schon früher die Menschenwürde vereinzelt als Prämisse für den Verfassungs-
staat und als Grundlage der Demokratie verstanden worden war.4 Indem die Unter-
zeichnerstaaten der UN Charta am 26.06.1945 in der Präambel ihren Glauben an 
die Grundrechte des Menschen sowie an die Würde und den Wert der Person be-
kräftigten,5 bekannte man sich erstmals ausdrücklich auf internationaler Ebene zur 
Menschenwürde. Die am 10.12.1948 von der Generalsversammlung der Vereinten 
Nationen verabschiedete, völkerrechtlich nicht bindende Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (AEMR) geht in ihrer Präambel von der Anerkennung der ange-
borenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der 
Gemeinschaft der Menschen als Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frie-
den in der Welt aus (Abs. 1) und bezieht sich im Weiteren ausdrücklich auf die UN 
Charta (Abs. 5). In Art. 1 AEMR ist dann die Rede davon, dass alle Menschen frei 

 1 Arendt, The Origins of Totalitarism, S. IX.
 2 Von der Pfordten, Menschenwürde, S. 43.
 3 Vgl. Pösl, Das Verbot der Folter in Art. 3 EMRK, S. 134; McCrudden, EJIL 19 (2008), 655  
(656).
 4 Meyer-Ladewig, NJW 2004, 981 (982).
 5 Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, BGBl. 1973 II, 431.
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und gleich an Würde und Rechten geboren sind. In ihren Art. 22 und 23 enthält die 
AEMR weitere Garantien, die sich auf den Schutz der Menschenwürde beziehen. 
Neben der Erwähnung in einigen Landesverfassungen stellte das nur kurze Zeit spä-
ter verabschiedete deutsche Grundgesetz in seinem Art. 1 Abs. 1 GG die Menschen-
würde gar an die Spitze seines Grundrechtskatalogs.6 Indem die Menschenwürde in 
Art. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden GRCh)7 
vorangestellt wird, erhielt sie auch im Unionsrecht eine herausgehobene Stellung. 

Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) selbst, von den Mitglied-
staaten des Europarates am 04.11.1950 in Rom unterzeichnet, nennt – auch in ihrer 
Präambel – die Menschenwürde hingegen überraschenderweise nicht. Dennoch ist 
die Menschenwürde auch auf der Ebene des Europarates etabliert. In der Konven-
tion des Europarates „zum Schutze der Menschenrechte und Menschenwürde mit 
Blick auf die Anwendung von Erkenntnissen aus der Biomedizin“ vom 04.04.19978 
fand die Menschenwürde sogar Eingang in den Namen der Konvention. Auch wei-
tere Verträge der Europaratsstaaten benennen die Menschenwürde ausdrücklich. 
Nachdem sich bereits die Europäische Kommission für Menschenrechte (EKMR) 
auf die Menschenwürde bezogen hatte, nahm auch der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) in seiner Rechtsprechung wiederholt auf die Menschen-
würde Bezug. In mittlerweile ständiger Rechtsprechung bezeichnet der Gerichtshof 
die Achtung der Menschenwürde als den Kern („essence“) der EMRK.9 

Welche Bedeutung kommt aber der Menschenwürde im Konventionsrecht tat-
sächlich zu? Die Untersuchung soll der Frage nachgehen, inwieweit die Menschen-
würde von der EMRK zugrunde gelegt bzw. von ihr geschützt wird, auch wenn sie 
selber weder in der Konvention noch in der Satzung des Europarates ausdrückliche  
Erwähnung gefunden hat. Was meint der EGMR, wenn er die Menschenwürde als 
„the essence of the Convention“10 bezeichnet? Bedeutet dies etwa, dass es sich bei 
der Menschenwürde um eine bloße normative Hintergrundannahme, eine Wert-
entscheidung und einen gemeinsamen Grundgedanken der in der Konvention ver-
bürgten Grundrechte handelt, der allenfalls im Rahmen der Auslegung der Kon-
ventionsgarantien heranzuziehen ist? Oder stellt die Menschenwürde vielmehr ein  

 6 Heinrich August Winkler bezeichnete in seiner Rede zum 70. Jahrestag des Endes des 
Zweiten Weltkrieges am 08.05.2015 im Deutschen Bundestag als die „eigentliche Lehre der 
deutschen Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 […] die Verpflichtung, unter allen Umständen die 
Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen zu achten.“, abrufbar unter: https://www.
bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw19_gedenkstunde_wkii_rede_winkler/373858 (zul.  
einges. am 01.10.2018).
 7 ABl. der Europäischen Gemeinschaften, Nr. C 364 vom 18. Dezember 2000.
 8 Vom 4. April 1997, ETS Nr. 164, von Deutschland nicht gezeichnet.
 9 Vgl. etwa EGMR, Urt. v. 12.09.2003, Beschw. 35968/03 (van Kück  ./. Deutschland), 
Nr. 69; EGMR, Urt. v. 11.07.2002, Beschw. 28957/95 (Christine Goodwin ./. Verienigtes Kö-
nigreich), Nr. 97. 
 10 Vgl. etwa EGMR, Urt. v. 12.09.2003, Beschw. 35968/03 (van Kück  ./. Deutschland), 
Nr. 69; EGMR, Urt. v. 11.07.2002, Beschw. 28957/95 (Christine Goodwin ./. Vereinigtes Kö-
nigreich), Nr. 97.
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Konstitutionsprinzip dar, dem eine normative Doppelfunktion in Form einer ob jektiv- 
rechtlichen sowie einer subjektiv-rechtlichen Dimension wie nach dem überwiegen-
den Verständnis der Menschenwürde des Grundgesetzes und der GRCh zukommt? 

Um sich der Beantwortung dieser Fragen zu nähern, soll in Teil  B zunächst 
die Entwicklung des ideengeschichtlichen Begriffs der Menschenwürde von der 
Antike über das Begriffsverständnis im Christentum und im Zeitalter der Renais-
sance sowie der Aufklärung und insbesondere dem Menschenwürdeverständnis 
bei  Immanuel Kant bis zur weiteren Entwicklung in der Moderne nachvollzogen 
werden. Das Hauptaugenmerk soll dabei auf dem Begriffsverständnis in der ideen-
geschichtlichen Entwicklung liegen, das für das heutige Verständnis des Rechtsbe-
griffs als prägend angesehen wird. In einem zweiten Schritt soll untersucht werden, 
wie die Menschenwürde ihren Weg in das internationale Recht bzw. die national-
staatlichen Rechtsordnungen gefunden hat und damit heute in vielen Staaten der 
Welt als Verfassungsbegriff etabliert ist. Diese Betrachtung sowie die sich anschlie-
ßende rechtstheoretische Analyse soll helfen, die Menschenwürde als universelles 
Rechtsprinzip im Sinne eines Konstitutionsprinzip und damit als Voraussetzung 
allen Rechts, mithin als Grundlage der universellen Menschenrechte und damit 
auch der in der EMRK verbürgten Rechte, zu begründen. 

Die sich daran in Teil C anschließende Untersuchung der Menschenwürdega-
rantie des deutschen Grundgesetzes soll aufzeigen, wie dieser universell gültige 
Begriff seinen Eingang in eine nationalstaatliche Verfassung unter Rückbindung 
an internationales Recht gefunden hat. Vergleichbar ist dies mit der Entwicklung 
der EMRK, die ebenfalls unter dem Eindruck von Krieg und Gewaltherrschaft, der 
völligen Negierung des Individuums und seiner Unterordnung unter eine willkür-
liche Staatsgewalt stand. Neben einem Vergleich mit der Menschenwürdegarantie 
des GG soll ein Überblick über die Menschenwürde auf der Ebene der EU in Teil D 
helfen, sich Inhalt und Funktion der Menschenwürdegarantie der EMRK zu nähern. 

Was bedeutet es, wenn in der Präambel der EMRK die Rede davon ist, dass die 
Vertragsstaaten entschlossen sind, „die ersten Schritte auf dem Weg zu einer kol-
lektiven Garantie bestimmter in der Allgemeinen Erklärung aufgeführter Rechte zu 
unternehmen“11? Die Untersuchung soll zeigen, dass mit der Konvention das Ver-
bindlichkeit erhalten sollte, was bereits universelle Gültigkeit beanspruchte und in 
der AEMR – wenn auch rechtlich unverbindlich – bereits anerkannt worden war: 
Mit der Konvention wurde eine kollektive Garantie, das Instrument eines ordre 
public européen geschaffen. Die Konvention als kollektive Garantie sollte der Um-
setzung des sich aus der Menschenwürde ergebenden, jedem Menschen in gleicher 
Weise zukommenden Achtungsanspruchs in rechtlich verbindlicher und vor einem 
Gerichtshof durchsetzbarer Weise dienen. 

 11 „to take the first steps for the collective enforcement of certain of the rights stated in the 
Universal Declaration.“




